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Amtliche Bekanntmachungen – Anfang – 

Beschlüsse der Amtsausschusssitzung des Amtes Brüssow
Beschlüsse vom 07.06.2022

Beschluss 0009/22 lt. Beschlussvorlage 0009/22:
Verlängerung des EU-finanzierten Projektes „Nachbar-
spracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss - ge-
meinsam leben und lernen in der Euroregion Pomerania“

Der Amtsausschuss stimmt der Verlängerung der Projektlauf-
zeit bis 31.12.2022 zu

Dafürstimmen 9 Gegenstimmen 0 Enthaltungen 0

Beschluss 0014/22 lt. Beschlussvorlage 0014/22 
Beschluss über den 2. Entwurf und die öffentliche Ausle-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan „Wind-
feld Neuenfeld-Ost“ der Gemeinde Schönfeld 
Die Gemeindevertretung Schönfeld beschließt, den 2. Entwurf 
zum Bebauungsplan „Windfeld Neuenfeld-Ost“ der Gemeinde 
Schönfeld, bestehend aus Planzeichnung und textlichen Fest-
setzungen sowie seine Begründung mit Umweltbericht (Stand 
April 2022) in der vorliegenden Fassung. 
Der 2. Entwurf zum Bebauungsplan „Windfeld Neuenfeld-Ost“ 
sowie seine Begründung, einschließlich Umweltbericht sind 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich im Verwaltungsgebäude 
des Amtes Brüssow während der Dienststunden auszulegen. 
Ausgelegt werden sollen ferner die vorliegenden wesentlichen 
umweltbezogenen Stellungnahmen. 

Die öffentliche Auslegung entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB 
ist mit dem Hinweis auf den Auslegungszeitraum sowie die 
Örtlichkeit ortsüblich bekannt zu machen. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen und gemäß § 3 Abs. 
2 Satz 3 über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen. 
Der Beschluss wird unter den Bedingungen gefasst, dass: 
1.  in Planzeichnung und Begründung des Bebauungsplans 

„Windfeld Neuenfeld-Ost“ folgende Darstellung zur Fest-
legung von Flächen für den Anschluss anderer Flächen 
an die Verkehrsflächen (§9 Abs.1 Nr. 11 BauGB) mit ent-
sprechender Festsetzung übernommen wird: 

 - Zeichnerische Darstellung der Einfahrt für Baustellen-
verkehr und Schwerlasttransporte gem. Planzeichenver-

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Schönfeld
Beschlüsse vom 12.05.2022

ordnung Anlage Nr. 6.4 auf dem Flurstück 9 der Flur 2 in 
der Gemarkung Neuenfeld und Festsetzung Nummer 8 
wie folgt: 
8.  Flächen für den Anschluss anderer Flächen an die 

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 Für die Errichtung und den Rückbau der Windkraft-

anlagen ist ausschließlich die „Einfahrt für Bau-
stellenverkehr und Schwerlasttransporte“ für den 
Baustellenverkehr und die Schwerlasttransporte 
zu nutzen. 

2.  die Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB) nicht das Flurstück 
16 der Flur 1 der Gemarkung Neuenfeld umfassen darf. 
Hierbei handelt es sich um ein Wegeflurstück, das dem 
sonstigen Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Fläche für 
Windkraftanlagen“ (§ 11 Abs. 2 BauNVO) zuzuordnen ist. 

Dafürstimmen 6 Gegenstimmen 1 Enthaltungen 0

Beschluss 0012/22 lt. Beschlussvorlage 0012/22 
Finanzielle Unterstützung für die Uckermärkischen Mu-
sikwochen 2022 
Die Gemeindevertretung Schönfeld beschließt, dem Ucker-
märkischen Musikwochen e.V. einen finanziellen Zuschuss in 
Höhe von 200,00 € zu gewähren. 

Dafürstimmen 7 Gegenstimmen 0 Enthaltungen 0

Beschluss 0010/22 lt. Beschlussvorlage 0010/22:
Beschlussfassung über die Zulässigkeit des Einwohn-
erantrags gemäß § 14 BbgKVerf „Einrichtung eines ver-
kehrsberuhigten Bereichs („Tempo 30 Zone“)“
Die Gemeindevertretung Carmzow-Wallmow beschließt die 
Zulässigkeit des Einwohnerantrags „Einrichtung eines ver-
kehrsberuhigten Bereichs („Tempo 30 Zone“) im Bereich der 
Wohnbebauung auf der Wegeverbindung vom Abzweig der 
Landesstraße L 26 in Carmzow über Hedwigshof und Moor 
nach Brüssow“.

Dafürstimmen 8 Gegenstimmen 0 Enthaltungen 0

Beschluss 0011/22:
Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs („Tempo

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Carmzow-Wallmow
Beschlüsse vom 15.06.2022

30 Zone“) im Bereich der Wohnbebauung auf der Wegever-
bindung vom Abzweig der Landesstraße L 26 in Carmzow 
über Hedwigshof und Moor nach Brüssow
Die Gemeindevertretung Carmzow-Wallmow beschließt die 
Beantragung der Einrichtung eines verkehrsberuhigten Be-
reichs bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde.
In den Abschnitten der Wohnbebauung vom Abzweig der Lan-
desstrasse L26 der Wegeverbindung von Carmzow über Hed-
wigshof und Moor nach Brüssow soll jeweils ein verkehrsbe-
ruhigter Bereich mit Bremsschwellen bei der zuständigen 
Straßenverkehrsbehörde beantragt werden.
Im Gemeindeteil Hedwigshof soll bei der zuständigen Straßen-
verkehrsbehörde eine Tonnagebegrenzung beantragt werden.

Dafürstimmen 8 Gegenstimmen 0 Enthaltungen 0
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Beschluss 0020/22 lt. Beschlussvorlage:
Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Ausle-
gung nach §3 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 7 
„Windfeld Ludwigsburg“ der Gemeinde Schenkenberg 
Die Gemeindevertretung Schenkenberg billigt und beschließt 
den Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 7 „Windfeld Ludwigsburg“ 
der Gemeinde Schenkenberg, bestehend aus Planzeichnung 
und textlichen Festsetzungen sowie seine Begründung mit Um-
weltbericht (Stand November 2021) in der vorliegenden Fassung.
Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 7 „Windfeld Ludwigsburg“ 
sowie seine Begründung, einschließlich Umweltbericht sind 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich im Verwaltungsgebäude 
des Amtes Brüssow während der Dienststunden auszulegen. 
Ausgelegt werden sollen ferner die vorliegenden wesentlichen 
umweltbezogenen Stellungnahmen.
Die öffentliche Auslegung entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB 
ist mit dem Hinweis auf den Auslegungszeitraum sowie der 
Örtlichkeit ortsüblich bekannt zu machen. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen und gemäß § 3 Abs. 
2 Satz 3 über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen.

Beschlüsse der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Schenkenberg
Beschlüsse vom 20.06.2022

Dafürstimmen 4 Gegenstimmen 1 Enthaltungen 2

Beschlusse 0021/22 lt. Beschlussvorlage 0021/22:
Beschluss zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
der Gemeinde Schenkenberg „Sondergebiet Verwaltung 
Dauerthal“
Die Gemeindevertretung Schenkenberg billigt den ihr vorlie-
genden Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
1 „Sondergebiet Verwaltung Dauerthal“ und beschließt die 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB.
Der Beschluss ist nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich 
bekannt zu machen.

Dafürstimmen 7 Gegenstimmen 0 Enthaltungen 1

Die nächste Amtsausschusssitzung des Amtes Brüssow findet 
voraussichtlich am 20.09.2022 im Sitzungssaal des Amtes 
Brüssow im Haus der Begegnung, Prenzlauer Straße 6 in 
Brüssow statt. Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den 
Bekanntmachungskästen oder unserer Homepage im „Rat-
sinfosystem“.

Die nächste Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Schön-
feld findet voraussichtlich am 08.09.2022 in der Turnhalle in 
Klockow statt. Den Ort und die Tagesordnung entnehmen Sie 
bitte den Bekanntmachungskästen oder unserer Homepage 
im „Ratsinfosystem“.

Die nächste Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Schen-
kenberg findet voraussichtlich am 29.08.2022 statt. Den Ort 
und die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Bekanntma-
chungskästen oder unserer Homepage im „Ratsinfosystem“.

Die nächste Stadtverordnetenversammlung der Gemein-
de Stadt Brüssow findet voraussichtlich am 13.09.2022 im 

Veröffentlichung der Sitzungstermine:

Sitzungssaal des Amtes Brüssow im Haus der Begegnung, 
Prenzlauer Straße 6 in Brüssow statt. Die Tagesordnung ent-
nehmen Sie bitte den Bekanntmachungskästen oder unserer 
Homepage im „Ratsinfosystem“.

Die nächste Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Carm-
zow-Wallmow findet voraussichtlich am 24.08.2022 statt. Den 
Ort und die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Bekannt-
machungskästen oder unserer Homepage im „Ratsinfosys-
tem“.

Die nächste Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Göritz 
findet voraussichtlich am 31.08.2022 statt. Den Ort und die 
Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungs-
kästen oder unserer Homepage im „Ratsinfosystem“.

Bitte beachten Sie daher die Aushänge in den Aushangkästen 
der Gemeinden sowie die Veröffentlichung auf der Homepage 
des Amtes Brüssow www.amt-bruessow.de  unter dem Stich-
punkt „Ratsinfosystem“.

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Schenkenberg haben in 
ihrer Sitzung am 20.06.2022 den Entwurf zum Bebauungsplan 
Nr. 7 „Windfeld Ludwigsburg“ der Gemeinde Stadt Brüssow 
gebilligt und die Durchführung der Beteiligung der Öffentlich-
keit nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen 
(Beschlussvorlage 0020/22). 
Das Plangebiet des Windfelds (Teilgeltungsbereichs 1) er-
streckt sich auf einer Ackerfläche nordwestlich des Großen 
Grenzsees, östlich der Autobahn A20 und südlich des Orts-
teils Ludwigsburg. Östlich der Ortschaft Baumgarten auf einer 
Ackerfläche liegt der Teilgeltungsbereich 2. Der Teilgeltungs-
bereich 3 liegt am westlichen Ortsrand von Schenkenberg auf 

Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
zum Bebauungsplan Nr. 7 „Windfeld Ludwigsburg“ der Gemeinde Schenkenberg

dem Gelände des ehemaligen Kreisbetrieb für Landwirtschaft 
(KfL). Die Teilgeltungsbereiche 2 und 3 umfassen ausschließ-
lich geplante Kompensationsmaßnahmen.  
Die Planung ist erforderlich, da durch den Bebauungsplan eine 
geordnete städtebauliche Errichtung von Windkraftanlagen 
ermöglicht wird. Nach den Vorgaben des § 35 BauGB Abs. 
1 Nr. 5 besteht grundsätzlich die Zulässigkeit für Windkraft-
anlagen, was die Belange der Gemeinde unberücksichtigt 
lassen könnte. 
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
§ 1a BauGB wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umwelt-
prüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 
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Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht als Er-
gebnis der Umweltprüfung stellt einen gesonderten Teil der 
Begründung dar.
Zur Gewährleistung der Beteiligung der Öffentlichkeit nach      
§ 3 Abs. 2 BauGB wird der Entwurf zum Bebauungsplan mit 
der Begründung und dem Umweltbericht in der Zeit 

vom 25.07.2022 bis einschließlich 31.08.2022 

öffentlich ausgelegt und kann von Jedermann eingesehen 
werden.

Ort: Verwaltungsgebäude des Amtes Brüssow, Prenzlauer 
Straße 8, 17326 Brüssow (Zimmer 3)

Zeit:  während folgender Dienstzeiten: 
Montag von 08.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag von 08.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch von 08.30 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag von 08.30 bis 11.00 Uhr 
öffentlich ausgelegt und kann von jedermann eingesehen 
werden.

Termine außerhalb der Sprechzeiten (Dienstag 8.30–12.00 
und 13.00–17.30 Uhr und Donnerstag 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–16.00 Uhr) können unter 039742/8600 telefonisch zur 
Einsicht vereinbart werden. 
Darüber hinaus ist der Bebauungsplan auch auf der Internet-
seite des Amtes Brüssow unter: https://www.amt-bruessow.
de/bauleitplanung/liste veröffentlicht.
Während der Auslegungsfrist kann jeder an der Planung Inte-
ressierte die Planunterlagen einsehen sowie Anregungen und 
Bedenken hierzu schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgeben.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e 
DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. So-
fern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: 
Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), 
welches mit ausliegt. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können ge-
mäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan Nr. 7 „Windfeld Ludwigsburg“ unberücksichtigt 
bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.
Der Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 7 „Windfeld Lud-
wigsburg“ enthält folgende Arten umweltbezogener Informa-
tionen:
• Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes und Be-

wertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf 
die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Schutzgüter 
zusammen mit den ergänzenden Vorschriften zum Um-
weltschutz des §1a BauGB, insbesondere

o Fläche – Informationen zur Flächeninanspruchnahme und 
-bedarf, möglichen Auswirkungen infolge der Planung, 
einschließlich Formulierung von Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen 

o Boden – Informationen zu den Bodenverhältnissen, mög-
lichen Auswirkungen infolge der Planung auf die Bodens-
truktur und –funktionen, einschließlich Formulierung von 
Vermeidungsmaßnahmen und möglichen Kompensati-
onsmaßnahmen 

o Wasser – Informationen zu möglichen Auswirkungen infol-
ge der Planung, einschließlich Vermeidungsmaßnahmen

o Luft und Klima – Informationen zu möglichen Auswirkun-
gen infolge der Planung

o Pflanzen und biologische Vielfalt – Aussagen zur potenti-
ell natürlichen Vegetation, Biotoptypen sowie möglichen 
bau-, anlagenbedingten Wirkungen infolge der Planung, 
einschließlich Formulierung von Vermeidungsmaßnah-
men und möglichen Kompensationsmaßnahmen

o Tiere und biologische Vielfalt – Informationen zu den 
Auswirkungen der Planung insbesondere auf Brutvögel 
(besonders Adler, Rotmilan, Kranich, Weißstorch, Mäuse-
bussard, Turmfalke sowie Rohrweihe) und Fledermäuse 
- einschließlich Aussagen zu den Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 BNatSchG 

o Landschaft – Informationen zu den Landschaftsrau-
meinheiten und zu den entstehenden Veränderungen 
im Landschaftsraum sowie möglichen bau-, anlage- und 
betriebsbedingten Wirkungen infolge der Planung, ein-
schließlich Formulierung von Vermeidungsmaßnahmen 
und möglichen Kompensationsmaßnahmen 

o Mensch/Gesundheit/Bevölkerung – Informationen zu bau-, 
anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen, aus-
drücklich zu Schallimmissionen und Schattenwurf unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Windkraftanlagen so-
wie Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, 
so bedarfsgesteuerte Befeuerung

o Kulturgüter und sonstige Sachgüter – Informationen zu 
möglichen Auswirkungen infolge der Planung, einschließ-
lich Vermeidungsmaßnahmen

• Eingriffs- Ausgleichsbilanz - Bilanzierung der Eingriffe, 
die durch die Planung vorbereitet werden, Festlegung 
von Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von 
Beeinträchtigungen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen entsprechend §§ 14 und 15 BNatSchG 

Folgende Gutachten, die zur Umweltprüfung und der Erstellung 
des Umweltberichtes herangezogen wurden, liegen aus:
• Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan Nr. 7 

„Windfeld Ludwigsburg“ (Stand 14.04.2021)
• Schattenwurfanalyse zum Bebauungsplan Nr. 7 „Windfeld 

Ludwigsburg“ (Stand 12.04.2021)
• Erfassung und Bewertung der Brutvögel im Bereich des 

geplanten Windparks Ludwigsburg – Endbericht 2019
• Erfassung der Groß- und Greifvögel – Endbericht 2020
• Faunistischer Fachbericht Chiroptera – Endbericht 2019
• Für die Umweltprüfung herangezogen: Raumnutzungsun-

tersuchung zum Seeadler – Endbericht 2020 – Aufgrund 
Artenschutz liegt diese nicht mit aus

Bestandteil der öffentlichen Auslegung sind außerdem fol-
gende vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans:
• Landkreis Uckermark vom 29.09.2020
• Landesamt für Umwelt vom 29.10.2020
• Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 

Archäologischen Landesmuseum, Abteilung Bodendenk-
malpflege vom 07.09.2020

• Landesbetrieb Forst Brandenburg vom 30.09.2020
• Wasser- und Bodenverband „Uckerseen“ vom 05.10.2020
Die Unterlagen für die Öffentlichkeitsbeteiligung beinhalten 
zudem alle im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB eingegan-
genen Stellungnahmen in Tabellenform.

Brüssow, den 20.06.2022

Hartwig
Amtsdirektorin

Anlage: Übersichtslageplan

Bebauungsplan Nr. 7 "Windfeld Ludwigsburg" - Gemeinde Schenkenberg,
Landkreis Uckermark

Das Plangebiet des Windfelds (Teilgeltungsbereichs 1) erstreckt sich auf einer Ackerfläche nordwestlich
des Großen Grenzsees, östlich der Autobahn A20 und südlich des Ortsteils Ludwigsburg. Östlich der
Ortschaft Baumgarten auf einer Ackerfläche liegt der Teilgeltungsbereich 2. Der Teilgeltungsbereich 3
liegt am westlichen Ortsrand von Schenkenberg auf dem Gelände des ehemaligen Kreisbetrieb für
Landwirtschaft (KfL). Die Teilgeltungsbereiche 2 und 3 umfassen ausschließlich geplante
Kompensationsmaßnahmen.
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Bebauungsplan Nr. 7 "Windfeld Ludwigsburg" - Gemeinde Schenkenberg,
Landkreis Uckermark

Das Plangebiet des Windfelds (Teilgeltungsbereichs 1) erstreckt sich auf einer Ackerfläche nordwestlich
des Großen Grenzsees, östlich der Autobahn A20 und südlich des Ortsteils Ludwigsburg. Östlich der
Ortschaft Baumgarten auf einer Ackerfläche liegt der Teilgeltungsbereich 2. Der Teilgeltungsbereich 3
liegt am westlichen Ortsrand von Schenkenberg auf dem Gelände des ehemaligen Kreisbetrieb für
Landwirtschaft (KfL). Die Teilgeltungsbereiche 2 und 3 umfassen ausschließlich geplante
Kompensationsmaßnahmen.
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Bei der ortsüblichen Bekanntmachung über die Öffentlich-
keitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Bebauungsplan „Windfeld Neuenfeld-Ost“ der Gemein-
de Schönfeld im Amtsblatt 06/2022 des Amtes Brüssow vom 
16.06.2022 wurde im Anhang ein fehlerhafter Übersichtslage-
plan verwendet. Es erfolgt eine erneute Bekanntmachung mit 
korrigiertem Übersichtslageplan und aktualisierten Fristen zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit.

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Schönfeld haben in ihrer 
Sitzung am 12.05.2022 den 2. Entwurf zum Bebauungsplan 
„Windfeld Neuenfeld-Ost“ der Gemeinde Schönfeld gebilligt und 
die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen (Beschlussvorlage 
0014/22 mit Ergänzungen).
Der Teilgeltungsbereich 1 erstreckt sich auf einer Ackerfläche 
zwischen den Ortschaften Neuenfeld, Klockow und Stramehl 
- an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Die wei-
teren 10 Teilgeltungsbereiche (Nr. 2 bis 11) für die Kompensati-
onsmaßnahmen befinden sich in den Gemarkungen Schönfeld, 
Neuenfeld und Klockow.

Tabelle: Lage der Teilgeltungsbereiche

Nr. Lage
1 Ackerfläche zwischen den Ortschaften Neuenfeld, 

Klockow und Stramehl - an der Landesgrenze zu Meck-
lenburg-Vorpommern

2 Ortsrand Schönfeld westlich der Landesstrasse L252 
Richtung Damerow

3 Ackerfläche westlich des Neuenfelder Sees am Brand-
bruch

4 Am Weg von Neuenfeld Richtung Neuenfelder See
5 Östlich der Ortsverbindungsstraße Klockow-Neuenfeld
6 Auf der Ackerfläche nördlich des Klockower Haussees
7 Ortslage Klockow
8 Nordöstliche Ortslage Schönfeld
9 Auf der Ackerfläche östlich von Neuenfeld
10 Am Weg südöstlich von Neuenfeld gegenüber der ehe-

maligen Stallanlage
11 Südöstlicher Ortsrand Klockow an der Straße nach 

Carmzow

Die Planung ist erforderlich, da durch den Bebauungsplan eine 
geordnete städtebauliche Errichtung von Windkraftanlagen er-
möglicht wird. Nach den Vorgaben des § 35 BauGB Abs. 1 Nr. 
5 besteht grundsätzlich die Zulässigkeit für Windkraftanlagen, 
was die Belange der Gemeinde unberücksichtigt lassen könnte. 
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
§ 1a BauGB wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umwelt-
prüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht als Er-
gebnis der Umweltprüfung stellt einen gesonderten Teil der 
Begründung dar.
Zur Gewährleistung der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 2 BauGB wird der 2. Entwurf zum Bebauungsplan mit der 
Begründung und dem Umweltbericht in der Zeit 

vom 01.08.2022 bis einschließlich 05.09.2022

öffentlich ausgelegt und kann von Jedermann eingesehen wer-
den.
Ort: Verwaltungsgebäude des Amtes Brüssow, Prenzlauer Stra-
ße 8, 17326 Brüssow (Zimmer 3)

Zeit:  während folgender Dienstzeiten:
Montag von 08.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag von 08.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch von 08.30 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag von 08.30 bis 11.00 Uhr 

Termine außerhalb der Sprechzeiten (Dienstag 8.30–12.00 und 
13.00–17.30 Uhr und Donnerstag 8.00–12.00 Uhr und 13.00–
16.00 Uhr) können unter 039742/8600 telefonisch zur Einsicht 
vereinbart werden. 
Darüber hinaus ist der Bebauungsplan auch auf der Internet-
seite des Amtes Brüssow unter: https://www.amt-bruessow.de/
bauleitplanung/liste veröffentlicht.
Während der Auslegungsfrist kann jeder an der Planung Inte-
ressierte die Planunterlagen einsehen sowie Anregungen und 
Bedenken hierzu schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgeben.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e 
DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. So-
fern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: 
Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), 
welches mit ausliegt. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß 
§ 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan „Windfeld Neuenfeld-Ost“ unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.
Der Umweltbericht zum Bebauungsplan „Windfeld Neuen-
feld-Ost“ enthält folgende Arten umweltbezogener Informati-
onen:

• Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 
und Bewertung der voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen auf die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB ge-
nannten Schutzgüter zusammen mit den ergän-
zenden Vorschriften zum Umweltschutz des §1a 
BauGB, insbesondere

o Fläche – Informationen zur Flächeninanspruchnah-
me und -bedarf, möglichen Auswirkungen infolge 
der Planung, einschließlich Formulierung von Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

o Boden – Informationen zu den Bodenverhältnissen, 
möglichen Auswirkungen infolge der Planung auf 
die Bodenstruktur und -funktionen, einschließlich 
Formulierung von Vermeidungsmaßnahmen und 
Kompensationsmaßnahmen 

o Wasser – Informationen zu möglichen Auswirkun-
gen infolge der Planung, einschließlich Vermei-
dungsmaßnahmen

o Luft und Klima – Informationen zu möglichen Aus-
wirkungen infolge der Planung

o Pflanzen und biologische Vielfalt – Aussagen zur 
potentiell natürlichen Vegetation, Biotoptypen so-
wie möglichen bau-, anlagenbedingten Wirkungen 

Erneute öffentliche Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB zum Bebauungsplan „Windfeld Neuenfeld-Ost“ 

der Gemeinde Schönfeld
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infolge der Planung, einschließlich Formulierung 
von Vermeidungsmaßnahmen und Kompensations-
maßnahmen

o Tiere und biologische Vielfalt – Informationen zu 
den Auswirkungen der Planung insbesondere auf 
Brutvögel (besonders Weißstorch, Schwarzstorch, 
Adler, Rotmilan, Rohrdommel, Kranich sowie 
Rohrweihe), Zug- und Rastvögel (besonders Gol-
dregenpfeifer, Kiebitz, Kranich, Nordische Gänse, 
Singschwan) und Fledermäuse sowie Amphibien 
und Reptilien - einschließlich Aussagen zu den Ver-
botstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG, zu Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie zur 
Artenschutzmaßnahme (CEF) M16 für den Kranich

o Landschaft – Informationen zu den Landschafts-
raumeinheiten und zu den entstehenden Verände-
rungen im Landschaftsraum sowie möglichen bau-, 
anlage- und betriebsbedingten Wirkungen infolge 
der Planung, einschließlich Formulierung von Ver-
meidung- und Minimierungsmaßnahmen sowie 
Kompensationsmaßnahmen 

o Mensch/Gesundheit/Bevölkerung – Informationen 
zu bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträch-
tigungen, ausdrücklich zu Schallimmissionen und 
Schattenwurf unter Berücksichtigung der vorhan-
denen Windkraftanlagen sowie Maßnahmen zur 
Vermeidung von Beeinträchtigungen, so bedarfsge-
steuerte Befeuerung

o Kulturgüter und sonstige Sachgüter – Informationen 
zu möglichen Auswirkungen infolge der Planung 
(insbesondere zum Bodendenkmal Großsteingrab 
aus dem Neolithikum (Denkmal-Nr.: 141771)), ein-
schließlich Vermeidungsmaßnahmen und rechtli-
chen Hinweisen

o Schutzgebiete nach Naturschutzrecht – Informati-
onen zu SPA-Gebiet „Caselower Heide“, FFH-Ge-
biet „Caselower Heide“, FFH-Gebiet „Kleinseen bei 
Carmzow“, Landschaftsschutzgebiet „Pasewalker 
Kirchenforst“ – und möglichen Auswirkungen infolge 
der Planung

• Eingriffs- Ausgleichsbilanz - Bilanzierung der Ein-
griffe in Natur und Landschaft, die durch die Pla-
nung vorbereitet werden, Festlegung von Maß-
nahmen zur Verminderung und Vermeidung von 
Beeinträchtigungen sowie Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen entsprechend §§ 14 und 15 BNatSchG 
(siehe Teil-Geltungsbereiche 2 bis 11)

Folgende Gutachten, die zur Umweltprüfung und der Erstellung 
des Umweltberichtes herangezogen wurden, liegen aus:

• Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan 
„Windfeld Neuenfeld Ost“ (Stand April 2022)

• Schattenwurfanalyse zum Bebauungsplan „Wind-
feld Neuenfeld Ost“ (Stand März 2022)

• Erfassung und Bewertung der Brutvögel im 300 
m-Radius der geplanten Windparkerweiterung Neu-
enfeld (Endbericht 2018)

• Windpark Neuenfeld, Horst- und Revierkartierung 
Groß- und Greifvögel (Endbericht 2020)

• Windpark Neuenfeld - Raumnutzungserfassung 
(Seeadler, Schreiadler, Schwarz- und Weißstorch) 
(Endbericht 2019) 

• Windpark Neuenfeld - Raumnutzungserfassung 
(Seeadler, Schreiadler, Fischadler, Schwarz- und 
Weißstorch) (Endbericht 2020)

• Erfassung der Zug- und Rastvögel im Bereich 
des geplanten Windparks Neuenfeld (Endbericht 
2019/2020) 

• Windpark Neuenfeld - Untersuchung und Bewer-
tung der Fledermausfauna (Erläuterungsbericht mit 
Karten 2019) 

• NATURA 2000-VORPRÜFUNG gem. § 34 BNat-
SchG für das FFH-Gebiet „Kleinseen bei Carmzow“ 
(DE 2650-322) und das SPA-Gebiet „Caselower 
Heide“ (DE 2550-401) (April 2022)

• Habitatpotentialanalyse (HPA) Seeadler und Schrei-
adler (April 2022) (Liegt aus artenschutzrechtlichen 
Gründen nicht mit aus)

• Begründung der Machbarkeit der CEF-Maßnahme 
M16 (April 2022)

Bestandteil der öffentlichen Auslegung sind außerdem fol-
gende vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans:

• Stellungnahme vom Landkreis Uckermark vom 
23.09.2019

• Stellungnahme vom Landesamt für Umwelt (ehe-
mals Landesamt für Umwelt, Gesundheit, und Ver-
braucherschutz) vom 04.09.2019

• Stellungnahme vom Brandenburgischen Landes-
amt für Denkmalpflege und Archäologischem Lan-
desmuseum, Abteilung Bodendenkmalpflege vom 
20.08.2019

• Stellungnahme vom Landesbetrieb Forst Branden-
burg vom 10.09.2019

• Stellungnahme vom Wasser- und Bodenverband 
„Uckerseen“ vom 14.08.2019

• Stellungnahme des Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland e.V. (BUND) vom 31.07.2019

• Stellungnahme des Landesbüros anerkannter Na-
turschutzverbände GbR vom 10.09.2019

• Stellungnahme aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
gem. §3(1) BauGB vom 29.07.2019

 sowie zum 1. Entwurf des Bebauungsplans:
• Stellungnahmen vom Landkreis Uckermark vom 

02.08.2021 und vom 22.09.2021
• Stellungnahme vom Landesamt für Umwelt (ehe-

mals Landesamt für Umwelt, Gesundheit, und Ver-
braucherschutz) vom 02.09.2021

• Stellungnahme vom Brandenburgischen Landes-
amt für Denkmalpflege und Archäologischem Lan-
desmuseum, Abteilung Bodendenkmalpflege vom 
29.09.2021

• Stellungnahme vom Landesbetrieb Forst Branden-
burg vom 27.07.2021

• Stellungnahme vom Wasser- und Bodenverband 
„Uckerseen“ vom 08.07.2021

• Stellungnahme des Landesbüros anerkannter Na-
turschutzverbände GbR vom 14.07.2021

• Stellungnahme vom Amt für Bau, Naturschutz- und 
Denkmalschutz, Landkreis Vorpommern-Greifswald 
vom 22.11.2021 

• Stellungnahme aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
gem. §3(1) BauGB vom 08.07.2021. 

Die Unterlagen für die Öffentlichkeitsbeteiligung beinhalten zu-
dem alle im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB ein-
gegangenen Stellungnahmen zum 1. Entwurf in Tabellenform.

Anlage: Übersichtslageplan 

Brüssow, den 22.06.2022

Hartwig
Amtsdirektorin
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Die Gemeindevertreter der Gemeinde Schenkenberg haben 
in ihrer Sitzung am 20.06.2022 den Entwurf zur 5. Änderung 
und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Sondergebiet 
Verwaltung Dauerthal“ der Gemeinde Schenkenberg gebilligt 
und die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 
3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen (Beschluss-Nr. 
0021/22).
Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Schenkenberg, 
westlich der Bundesautobahn A 20 im Ortsteil Dauerthal am 
südlichen Ortsrand.
Das Plangebiet grenzt im Norden an einen vorhandenen Park-
platz, im Osten und Süden an intensiv genutzte Ackerflächen 
und im Westen an Gartenland der Wohnbebauung. Der Ände-
rungs- und Ergänzungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 
0,3 ha auf den Flurstücken 527 (tlw.) und 529 (tlw.) in der Flur 
2, Gemarkung Schenkenberg. Die Lage des Plangebiets ist 
im beigefügten Plankartenausschnitt dargestellt.
Die ENERTRAG SE strebt die Erweiterung ihres Firmensit-
zes in Dauerthal auf einer Fläche von ca. 0,3 ha an. Auf der 
Erweiterungsfläche soll die bestehende Verwaltungsnutzung 
um Parkflächen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge und 
ein Batteriepufferspeicher mit Nebenanlagen entstehen. Die 
Fläche soll von der Dorfstraße aus über den vorhandenen 
Parkplatz erschlossen werden.
Durch die Erweiterung der Flächen soll dem Bedarf an Inves-
titionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen und damit der Stärkung des Betriebsstandortes der 
ENERTRAG SE Rechnung getragen werden.
Mit der Änderung/Ergänzung des Bebauungsplanes wird das 
Ziel verfolgt, die angestrebten baulichen Ergänzungen und die 
damit verbundene Eingriffs-Ausgleichs-Regelung planungs-
rechtlich zu sichern.
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
§ 1a BauGB wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umwelt-
prüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht als Er-
gebnis der Umweltprüfung stellt einen gesonderten Teil der 
Begründung dar.
Zur Gewährleistung der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 2 BauGB wird der Entwurf zur 5. Änderung / Ergänzung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 „Sondergebiet Verwaltung Dau-
erthal“ mit der Begründung und dem Umweltbericht in der Zeit 

vom 25.07.2022 bis einschließlich 31.08.2022

öffentlich ausgelegt und kann von Jedermann eingesehen 
werden.

Ort: Verwaltungsgebäude des Amtes Brüssow, Prenzlauer 
Straße 8, 17326 Brüssow (Zimmer 3)

Zeit:  während folgender Dienstzeiten: 
Montag von 08.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag von 08.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch von 08.30 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag von 08.30 bis 11.00 Uhr 

Termine außerhalb der Sprechzeiten (Dienstag 8.30–12.00 
und 13.00–17.30 Uhr und Donnerstag 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–16.00 Uhr) können unter 039742/8600 telefonisch zur 
Einsicht vereinbart werden. 

Darüber hinaus ist der Bebauungsplan auch auf der Internet-
seite des Amtes Brüssow unter: https://www.amt-bruessow.
de/bauleitplanung/liste veröffentlicht.
Während der Auslegungsfrist kann jeder an der Planung Inte-
ressierte die Planunterlagen einsehen sowie Anregungen und 
Bedenken hierzu schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgeben.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e 
DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. So-
fern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: 
Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), 
welches mit ausliegt.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können ge-
mäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über die 5. 
Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Son-
dergebiet Verwaltung Dauerthal“ unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.
Der Umweltbericht zum 5. Änderung und Ergänzung des Be-
bauungsplanes Nr. 1 „Sondergebiet Verwaltung Dauerthal“ 
enthält folgende Arten umweltbezogener Informationen:
• Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes und Be-

wertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf 
die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Schutzgüter 
zusammen mit den ergänzenden Vorschriften zum Um-
weltschutz des §1a BauGB, insbesondere

o Fläche – Informationen zur Flächeninanspruchnahme und 
-bedarf, möglichen Auswirkungen infolge der Planung

o Boden – Informationen zu den Bodenverhältnissen, mög-
lichen Auswirkungen infolge der Planung auf die Bodens-
truktur und –funktionen, einschließlich Formulierung von 
Vermeidungsmaßnahmen und möglichen Ausgleichsmaß-
nahmen 

o Wasser – Informationen zu möglichen Auswirkungen infol-
ge der Planung, einschließlich Vermeidungsmaßnahmen 
und möglichen Ausgleichsmaßnahmen

o Luft und Klima – Informationen zu möglichen Auswirkun-
gen infolge der Planung

o Tiere – Informationen zu den Auswirkungen der Planung 
insbesondere auf Brutvögel - einschließlich Aussagen 
zu den Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG, 
einschließlich Vermeidungsmaßnahmen und möglichen 
Ausgleichsmaßnahmen

o Pflanzen und biologische Vielfalt – Aussagen zu Biotopty-
pen sowie möglichen bau-, anlagenbedingten Wirkungen 
infolge der Planung, einschließlich Formulierung von Ver-
meidungsmaßnahmen und möglichen Ausgleichsmaß-
nahmen

o Orts- und Landschaftsbild – Informationen zu den Land-
schaftsraumeinheiten und zu den entstehenden Verän-
derungen im Landschaftsraum sowie möglichen bau-, 
anlage- und betriebsbedingten Wirkungen infolge der 
Planung, einschließlich Formulierung von Vermeidungs-
maßnahmen und möglichen Ausgleichsmaßnahmen 

o Mensch – Informationen zu bau-, anlage- und betriebs-
bedingten Beeinträchtigungen, sowie Maßnahmen zur 
Vermeidung von Beeinträchtigungen

Öffentliche Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
zur 5. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Sondergebiet Verwaltung 

Dauerthal“ der Gemeinde Schenkenberg 
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o Kulturgüter und andere Sachgüter – Informationen zu 
möglichen Auswirkungen infolge der Planung, einschließ-
lich Vermeidungsmaßnahmen

• Eingriffs- Ausgleichsbilanz - Bilanzierung der Eingriffe, 
die durch die Planung vorbereitet werden, Festlegung 
von Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von 
Beeinträchtigungen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen entsprechend §§ 14 und 15 BNatSchG 

 Folgendes Gutachten, das zur Umweltprüfung und der 
Erstellung des Umweltberichtes herangezogen wurden, 
liegt aus:

• Bodenschutzgutachten (Stand 02.06.2022)
 Bestandteil der öffentlichen Auslegung sind außerdem 

folgende vorliegende umweltbezogene Stellungnahme 
zum Vorentwurf des Bebauungsplans:

• Stellungnahmen des Landkreises Uckermark vom 
02.02.2022 und 25.03.2022

Die Unterlagen für die Öffentlichkeitsbeteiligung beinhalten 
zudem alle im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen in Tabellenform.

Brüssow, den 23.06.2022

Hartwig
Amtsdirektorin

Anlage: Übersichtslageplan

0 25 75 100 m50

Übersichtsplan zur 5. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 1
"Sondergebiet Verwaltung Dauerthal" der Gemeinde Schenkenberg

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
1. bis 4. Änderung und Ergänzung (Stand 2016)

Änderungs- und Ergänzungsbereich
der 5. Änderung und Ergänzung

Maßstab: 1:3000Kartengrundlage: Flurkarte

Übersichtsplan zur 5. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 1
„Sondergebiet Verwaltung Dauerthal“ der Gemeinde Schenkenberg
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Gemeindearbeiter/in (m/w/d)

Wir suchen …

für den Ortsteil Woddow der Stadt Brüssow
eine/n Gemeindearbeiter/in (m/w/d) ab 01.01.2023 
mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von 40 Stunden im 
Monat.
Die Aufgaben bestehen im Wesentlichen in der Pflege 
von Außenflächen, wie Grasmahd und Heckenschnitt.
Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz und ein interes-
santes, abwechslungsreiches Aufgabengebiet sowie ein 
leistungsgerechtes Entgelt nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD). Schwerbehinderte werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem 
Vermerk „Bewerbung Gemeindearbeiter Woddow“ bis 
zum 31.07.2022 an das

Amt Brüssow (Uckermark)
Amtsdirektorin Frau Hartwig
Prenzlauer Straße 8
17326 Brüssow.

oder per E-Mail an u.schwanecke@amt-bruessow.de.
Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter 
Tel. 039742/860-0.

Informationen der 
Friedhofsverwaltung

über die Durchführung der Standfestigkeitsprüfung 
gem. VSG 4.7 § 9 der SVLFG auf den Friedhöfen des 
Amtes Brüssow (Uckermark) durch die Mitarbeiter der 
Firma BSK Torsten Köster:

Prüfungstag: Freitag, 5. August 2022

Friedhof Anfangszeit
Brüssow 14:00 Uhr
Battin 14:35 Uhr
Bagemühl 14:45 Uhr
Woddow 15:00 Uhr
Wollschow 15:15 Uhr
Menkin 15:25 Uhr
Grimme 15:45 Uhr
Klockow 16:05 Uhr
Göritz, OT Malchow 16:25 Uhr

Die Anfangszeit des ersten Friedhofs ist fest. Die wei-
teren Anfangszeiten können sich, aufgrund der auf den 
vorherigen Friedhöfen vorgefundenen Verhältnisse, 
geringfügig verändern.

Die Gemeinde Schenkenberg schreibt das folgende Baugrund-
stück zur Bebauung zum Verkauf aus:

Schenkenberg, in Richtung Dauerthal
Gemarkung Schenkenberg, Flur 1, Flurstück 8
3.139 m²

Mindestgebot:   30.000,00 €

Nutzungsmöglichkeit: Bebauung zu Wohnzwecken 
   entsprechend der
   Umgebungsbebauung nach 
   § 34 BauGB

Öffentliche Ausschreibung Baugrundstück Gemeinde Schenkenberg

Ihr schriftliches Angebot reichen Sie bitte inkl. der Nutzungs-
vorstellung ein mit der Aufschrift

„Ausschreibung Baugrundstück Schenkenberg – bitte 
nicht öffnen!“

bis Mittwoch, den 31.08.2022, 15:00 Uhr, entweder während 
der Bürozeiten im Sekretariat des Amtes Brüssow, Prenzlauer 
Straße 8, 17326 Brüssow, oder senden es per Post an das 

Amt Brüssow (Uckermark)
Prenzlauer Straße 8

17326 Brüssow

Werte Bürgerinnen und Bürger,

bis zum Jahr 2025 werden die Grundsteuern für jedes Grundstück neu berechnet. Aus diesem Grund versendet das 
Finanzamt seit dem 02.05.2022 lnformationsschreiben mit der Aufforderung, eine Erklärung zum jeweiligen Grundstück 
über das Internetportal „Mein ELSTER“ abzugeben. Da es sicherlich viel Klärungsbedarf geben wird, hat das Finanzamt 
eine Hotline und eine Internetseite mit Informationen zur Verfügung gestellt, welche von den Bürgerinnen und Bürgern 
bei Fragen in Anspruch genommen werden können.

Grundsteuer Hotline: 0331 200 600 20

Website:  grundsteuer.brandenburg.de

Groß
Steuern
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Berichte und Mitteilungen aus Einrichtungen des Amtes/der Gemeinden

Hochzeit im Amt BrüssowHochzeit im Amt Brüssow
Die Amtsdirektorin Annett Hartwig gratuliert:

Denny Schmidt & Jana SchmidtDenny Schmidt & Jana Schmidt  
geb. Stöckel

am 18.06.2022 in Nechlin, Standesamt Uckerrland

Goethe-Grundschule-Göritz

Flachlandtiroler in den Bergen

Für die 5. und 6. Klasse der Goethe Grundschule Göritz fand 
in der Woche vom 30.05. - 03.06.2022 die langersehnte Klas-
senfahrt statt.  Es ging in den Harz. Den ersten Adrenalin-Kick 
gab es bereits bei der Abfahrt vom Prenzlauer Bahnhof. Welch 
eine Aufregung, da sich ein Schüler verspätet hatte und den 
Zug quasi in letzter Sekunde erreichte. Nach einer circa 6 
stündigen Fahrt kamen wir am Bahnhof in Blankenburg (Harz) 
an. Zum Glück holte der Leiter der Herberge unser Gepäck 
ab, bevor ein anderer Mann uns durch die Stadt und auf einen 
höheren Berg, den „Großvater“ führte. 
Nach einer Weile kamen wir geschafft an der Jugendherberge 
„Stukenbreite“ an. Eigentlich hatten wir schon da vom Wandern 
genug, aber es sollte nicht der letzte Fußmarsch der Woche 
sein. Nach dem Abendessen richteten wir alle unsere Häuser 
ein. Nach dem Frühstück am nächsten Tag fuhren wir nach 
Wernigerode. Dort fuhren wir mit der Harzer Schmalspurbahn 
und wanderten zu einer edlen Burg (Schloss Wernigerode), 
von der man einen wunderschönen Ausblick hatte. Der Weg, 
der uns dorthin führte, war sehr anstrengend, da es steil berg-
auf ging. Anschließend ging es weiter zu einem Wildpark im 
Christianental. Am späten Nachmittag fuhren wir mit dem Bus 
zurück zur Jugendherberge. Ein Haus das 6 unserer Mädchen 
bewohnten, konnte jedoch in diesem Abend und selbst in der 
Nacht keine Ruhe finden, da der Feuermelder wegen eines 

Defekts für die nächste Aufregung sorgte. Er hatte es sich 
wiederholt zur Aufgabe gemacht, die Bewohnerinnen auch 
nachts um 3 Uhr noch aus den Betten zu holen. 
Am Mittwoch (Kindertag) unternahmen wir eine Busfahrt nach 
Thale. Dort fuhren wir mit der Seilbahn hoch zum „Hexentanz-
platz“. Wir hatten eine sehr schöne Aussicht, da die Gondeln 
einen Glasboden hatten. 
Von dort aus ging es zur 
Sommerrodelbahn, wo 
uns unsere Klassen-
lehrerin anlässlich des 
Kindertags zwei Fahrten 
spendierte. Vielen Dank 
nochmals dafür. An-
schließend gab es einen 
abenteuerlichen Abstieg  
hinab ins „Bodetal“. Un-
ten angekommen liefen 
wir an der Bode entlang 
und die Mutigsten von 
uns hüpften und kletter-
ten auf den vielen gro-
ßen Steinen herum, die 
dort im Wasser lagen. 
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An einem Teil des Flusses gab es einen Gedenkstein für Jo-
hann Wolfgang von Goethe, der diesen Ort im Laufe seines 
Lebens auch mehrmals bereist hatte. Wieder an den Gon-
deln angekommen bekam jeder ein Eis. Nach einer weiteren 
Stadtwanderung fuhren wir wieder zurück nach Stukenbreite 
zur Jugendherberge. 
Am Morgen des 4. Tages holte uns ein Ranger ab, mit dem 
wir 12 km über Waldwege und Wiesen nach Rübeland wan-
derten. Dort war der Besuch  einer Tropfsteinhöhle geplant. 
In der Tropfsteinhöhle mit dem Namen „Baumannshöhle“ gab 
es einen „Goethesaal“, weil auch dort Johann Wolfgang von 
Goethe gewesen war und sich inspirieren ließ. Danach ging es 
zu einer Hängebrücke, die der Großteil der Klasse mutig über-
querte. Die Brücke war sehr wackelig, über 483 m lang und 
100 m hoch. Zurück ging es über die 40 m hohe Staumauer der 

„Rappbodetalsperre“. Am Abend wurde gegrillt und am Feuer 
wurden viele lustige Spiele gespielt. Über der Feuerschale 
wurden auch Marshmallows gebrutzelt. 
Am nächsten Tag machten wir uns mit dem Zug auf den Heim-
weg. Dank des 9 € Tickets konnten wir diesen in „vollen“ Zügen 
genießen. Auf dem letzten Teilstück von Berlin nach Prenzlau 
fuhr der Vater einer Schülerin den Zug und begrüßte uns per-
sönlich. Das war eine tolle Sache und wir waren echt stolz 
darauf. Trotz der Rückreisestrapazen kamen wir alle glücklich 
wieder am Prenzlauer Bahnhof an und konnten von unseren 
Eltern empfangen werden.
Wir haben eine tolle Woche erlebt und bedanken uns im Na-
men der Klasse bei allen, die uns das ermöglicht haben.

Die Schüler der Klasse 5/6 der Goethe GS

Am 17.06.2022 fand das Schulsportfest der Goethe Grund-
schule Göritz auf dem Sportplatz statt. Das Wetter war toll und 
die Organisation durch unsere Sportlehrerinnen und unsere 
Hausmeister auch. 
Die Schülerinnen und Schüler unserer Klassen waren hoch 
motiviert und Dank der Unterstützung durch die Eltern verlief 
alles ganz fair und erfolgreich.

Sport frei!

An drei Stationen, Weitwurf, 60 m Sprint und Weitsprung, konn-
ten alle Teilnehmer ihr Können zeigen und die besten jedes 
Jahrgangs wurden auf einer Schulversammlung mit Medaillen 
und Urkunden geehrt. 
Schön, dass solche Events wieder uneingeschränkt möglich 
sind.



Nr. 07/2022 Amtsblatt für das Amt Brüssow (Uckermark) 15

Veranstaltungen

Datum Veranstaltung Ort

16.07.2022 Schwimmbad- und Dorffest Klockow

23.07.2022 Dorffest Menkin

30. – 31.07.2022 Parkfest Brüssow

07.08.2022 750 Jahre Grünberg Grünberg

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Brüssow
erscheint am Donnerstag, den 18.08.2022

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist der 02.08.2022

Anzeigenschluss ist am 01.09.2022
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-

Filmklassiker auf der Leinwand: Die 1940er Jahre

Sa 16.07.
22:00h

Freiluftkino: Freilichtbühne Brüssow
»Casablanca«
Ein Filmklassiker auf der ganz großen 
Bühne (USA 1942 | 102min | FSK 6)

Filmklassiker auf der Leinwand: Die 1960er Jahre

Fr 29.07.
21:30h

Freiluftkino: Badeanstalt Brüssow
»2001 – Odyssee im Weltraum«
Kino untern Neumond-Sternenhimmel
Einlass 20 Uhr (USA 1968 | 141min | FSK 12)

Fr 5.08.
21:30h

Freiluftkino: Burg Löcknitz
»Der Hochzeitsschneider von Athen«
eine Welt voll schöner Details und Wunder
(GR/D 2020 | 97min | FSK 0)

Fr 19.08.
16:00h

Kinder & Jugendkino zum Ferienende
»Drachenreiter«
Nach dem Welterfolg von Cornelia Funke
(D 2020 | 91min | FSK 0)

Do 22.08.
15:00h

Kreisvolkshochschule
»Deutsch-Lern-Café«
Offenes Angebot zum gemeinsamen Üben
Start nach der Sommerpause: jede Woche montags

Di 23.08.
18:00h

AG Mobilität
»Vom Deutschland-Takt zum Brüssow-Takt«
Visionen und Diskussion zum öffentlichen Verkehr im 
ländlichen Raum

Filmklassiker auf der Leinwand: Die 1980er Jahre

Sa 27.08.
21:00h

Freiluftkino: Freilichtbühne Brüssow
»Ödipussi«
Loriots erfolgreicher Erstlingsfilm
(D 1988 | 90min | FSK 0)

Das Kino in zentraler Randlage
Prenzlauer Straße 35 in Brüssow

www.kulturhaus-kino-bruessow.de

Programm
Juli/August 2022

Impressionen aus der  Freiluft-Saison 2021

Es werden weiterhin aktive Menschen gesucht, die im 
Kulturhaus mitwirken – ob beim Kino oder bei anderen 
Aktionen. Wir freuen uns über engagierte Menschen…

Newsletter abbonieren unter zapisy na newsletter
info@kulturhaus-kino-bruessow.de



Nr. 07/2022 Amtsblatt für das Amt Brüssow (Uckermark) 17

Kita Gänseblümchen

Zum 70. Geburtstag haben wir gespielt, getanzt und auch gelacht,
das hat uns allen sehr viel Spaß gemacht.

Danke sagen wir heut; an die vielen fleißigen Leut!
Besucher kamen in unser Haus;

und brachten so manch schönen Blumenstrauß!
Alle Leckermäulchen bekamen was zum Naschen;

Kuchen, Zuckerwatte und leckere Sachen!

Das Team der Kita „Gänseblümchen“ sagt:  DANKE!!!



18 Amtsblatt für das Amt Brüssow (Uckermark) Nr. 07/2022

Kinderfest in Wollschow-Menkin

Wie schön ist es, endlich wieder ein Fest zu organisieren. Und 
noch schöner, es für die Kinder zu planen. So haben wir bei 
herrlichem Sonnenschein am 04.06.22 auf dem Spielplatz in 
Menkin die Kindertags-Party steigen lassen. Bei Kaffee, Obst 
und leckerem Kuchen haben wir es uns gut gehen lassen. In 
tollen Kostümen haben die Kinder getanzt, sich schminken 
lassen, sind auf der Hüpfburg gesprungen, durften mit dem 
Feuerwehrauto fahren und hatten viel Spaß bei verschiedenen 
Spielen. Die Spannung stieg als die Überraschung gelüftet 
wurde. Eine Piratenbraut namens „Mary-Lou“ ging mit den 
Kindern auf eine lange Schatzsuche, die zum Ende zu einer 
gut gefüllten Schatztruhe geführt hat. Der gefundene Schatz 
wurde unter den Piraten/innen  aufgeteilt! Wir sagen DANKE 
an „Schick und Schön am Markt“ aus Brüssow, sowie dem 
Ortsbeirat, die uns durch eine finanzielle Spende unterstützt 
haben! Auch einen großen DANK an alle fleißigen Helfer, die 
tatkräftig an der Organisation und Durchführung beteiligt wa-
ren!

Dorfgemeinschaft, Wollschow-Menkin

Ev. Pfarrsprengel Schönfeld Gottesdienste und Veranstaltungen 

Kirchliche Informationen

wöchentlich
Christenlehre, Flöten- und Gitarrengruppen, Junge Gemein-
de, Bläserchor, Handarbeitskreis, Konfirmandenunterricht, 
Schönfelder Frauenkreis (31. August und 8.-12. Sept.), Gö-
ritzer Frauenkreis (n.V.), Klockower Kaffeerunde (21. Juli und 
25. August), Gemeindekirchenrat (5. Sept.) 

Zu allen Veranstaltungen bieten wir kostenfreie Fahrgele-
genheiten an. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit!

Weitere Termine und Vorankündigung

Sommerfreizeit 2022 Klassen 1 - 6, 11. Juli - 15. Juli 2022 
Seeresort Joachimsthal, Anmeldungen ab sofort

Uckermärkische Musikwochen zu Gast in Klockow: 
Das Preussische Kammerorchester, Sonntag 14. August 
16.00 Uhr Kirche Klockow

Gottesdienst zum Schulanfang, Sonntag 28. August
10.00 Uhr Kirche Schenkenberg

Ostpreussische Lebensbilder
Ernst Wiechert und Hans Graf von Lehndorff
Referent: Klaus Weigelt, Präsident der Stiftung Deutsche Kultur 
in Osteuropa, Vorsitzender der Stadtgemeinschaft Königsberg 
Pr. und Mitbegründer der Internationalen Ernst Wiechert-Ge-
sellschaft, Montag 29. August, 19.00 Uhr Kirche Malchow

Gemeindenachmittage

Datum Ort
21. September um 14.00 Uhr Carmzow mit Kleptow und Baumgarten
14.September um 14.00 Uhr Göritz mit Malchow
15. September um 14.00 Uhr Klockow mit Schönfeld und Tornow
19. Sept. um 14.00 Uhr Ludwigsburg mit Schenkenberg und Wittenhof
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Kirchengemeinde Brüssow

Datum Uhrzeit Ort
Freitag 15. Juli 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
Sonntag 17. Juli 10.15 Uhr Kleptow (für alle Gemeinden, Pfrn. H. Milleville, Bergholz)
Freitag 22. Juli 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
Sonntag 24. Juli 10.15 Uhr Schönfeld (für alle Gemeinden)
Freitag 29. Juli 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
Sonntag 31. Juli 10.15 Uhr Göritz (für alle Gemeinden, Pfrn. H. Milleville, Bergholz)
Freitag 5. August 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
Sonntag 7. August 10.15 Uhr Tornow (für alle Gemeinden, Dipl.-Theol. R. Krause)
Freitag 12. August 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
Sonntag 14. August 10.15 Uhr Baumgarten (für alle Gemeinden, Dipl.-Theol. R. Krause)

16.00 Uhr Uckermärkische Musikwochen zu Gast in Klockow
Freitag 19. August 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
Sonntag 21. August 10.15 Uhr Göritz (für alle Gemeinden, Dipl.-Theol. R. Krause)

Gottesdienste Pfarrsprengel Schönfeld

Gottesdienste

17.07.2022  10:00 Uhr Brüssow 
14:00 Uhr Trampe mit Kaffee und Kuchen

24.07.2022 10:00 Uhr Brüssow
14:00 Uhr Wollschow Burgwall mit Kaffee und 

Kuchen  
31.07.2022 14:00 Uhr Brüssow Verabschiedung Frau 

Bruch in den Ruhestand
07.08 2022 10:00 Uhr Brüssow 
14.08.2022  10:00 Uhr Brüssow
21.08.2022   10:00 Uhr Brüssow 

Gottesdienste mit Kaffee und Kuchen
Bröllin am 2. Juli um 14:30 Uhr mit Mopedgottesdienst
Trampe am 17. Juli 2022 um 14:00 Uhr 
Wollschow Burgwall am 24. Juli 2022 um 14:00 Uhr 
Woddow am 28. August 2022 um 14:00 Uhr

In diesem Jahr wollen wir  wieder auf den Dörfern nach den 
Gottesdiensten zusammen sein mit Kaffee und Kuchen. Bei 
gutem Wetter  sind wir draußen oder bei schlechtem Wetter 
in der Kirche. 

Wir würden uns auch sehr über Kuchenspenden zu unseren 
Nachmittagen freuen.
Herzliche Einladung zu diesen Nachmittagen! 

Open Air Gottesdienst am Wollschower Burgwall 
am 24. Juli 2022 um 14:00 Uhr
Der Platz am Burgwall ist besonders und einzigartig. Wir wollen 
dort den Nachmittag verbringen und laden sie herzlich ein?
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns am 23. Juli  2021 ab 
09:30 Uhr beim Vorbereiten am Burgwall helfen. 

Verabschiedung Frau Bruch in den Ruhestand 
am 31. Juli 2022 um 14:00 Uhr

Über 10 Jahre hat Frau Bruch das Gemeindebüro in unserer 
Kirchengemeinde geführt. In diesen Jahren haben wir viele 

Veranstaltungen durchgeführt und das Alte Pfarrhaus mit unse-
ren Übernachtungsplätzen 2 mal komplett renoviert und einem 
neuen Standard zugeführt. Wir sind Frau Bruch für ihren Dienst 
und Einsatz sehr dankbar. Gemeinsam wollen wir sie in den 
Ruhestand verabschieden im Anschluss des Gottesdienstes 
laden wir Sie zu Kaffee und Kuchen ein.

Neubesetzung  im Pfarramt
Am 1. August 2022 wird Anke Furkert die Stelle im Gemeinde-
büro übernehmen. Wir freuen uns, dass wir sie für uns gewin-
nen konnten. Die Öffnungszeiten im Gemeindebüro werden 
sich verändern, weil Frau Furkert neben der Kirchengemein-
de noch einen anderen Arbeitgeber hat. Sie wird am 31. Juli 
2022 um 14:00 Uhr in ihr neues Amt eingeführt. Die Stelle im 
Gemeindebüro ist für uns besonders wichtig. Hier werden alle 
Angelegenheiten geregelt und unsere Vermietungen  im alten 
Pfarrhaus in Brüssow koordiniert. Wir wünschen Anke Furkert 
Gottes Segen für ihren Dienst in unserer Gemeinde.  

Einschulungsgottesdienst 
am 28. August 2022 um 10:00 Uhr
Wir laden alle Einschulungskinder zum Einschulungsgottes-
dienst in die Brüssower Kirche ein. Wir wollen dort einen Fa-
miliengottesdienst feiern mit Musik und Geschichten.
Wir freuen uns auf Euer Kommen.

Männerkreis
Wir treffen uns am 28. Juli 2022 um 14:00 Uhr auf dem Kirch-
platz. 
Weitere Termine: 1. September und am 29. September 2022
Herzliche Einladung an Alle! 

50 Plus 
Wir treffen uns am 27. Juli um 14 Uhr auf dem Kirchplatz. 
Weitere Termine: 31. August und am 28. September 2022
Herzliche Einladung an Alle! 

Seniorenkreis
Wir treffen uns am 25. Juli  um 14:00 Uhr im alten Pfarrhaus. 
Weitere Termine: 29. August und am 26. September 2022
Herzliche Einladung an Alle! 
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Hausmeisterservice Lutz Dimter
Hedwigshof 17 · 17291 Carmzow-Wallmow

Mobil: 0173-9120111
Reparaturen und Pfl ege 

rund ums Haus.

Ihre Hauptvertretung

Lucas Meinke

Standort Prenzlau Standort Templin
Diesterwegstr. 1 Lychener Str. 5 

Telefon: Telefon: 
03984 806299 03987 2000 788

E-Mail: Agentur.Meinke@Feuersozietaet.de

BRING FEUER IN DEIN LEBEN Dein Weg zu uns!

Standort Prenzlau 
17291 Prenzlau
Diesterwegstr. 1
03984/ 80 62 99

Standort Templin 
17268 Templin
Lychener Str. 5
03987/ 2000 788

Deine Feuersozietät in Prenzlau & Templin 
Hauptvertretung Lucas Meinke

Hauptvertretung.Meinke@Feuersozietaet.de

Hauptvertretung

Lucas Meinke

Rothenklempenower Str. 49 a · 17321 Löcknitz
Tel. 039754 20667 ·  Fax 039754 52818
info@randow-gruppe.de · www.randow-gruppe.de

TANKSTELLE

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 6.00 - 19.00 Uhr
Sa.:  7.00 - 16.00 Uhr
So.: 7.00 - 12.00 Uhr

BAUMARKT

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 8.30 - 18.00 Uhr
Sa.:  8.30 - 15.00 Uhr

Immobilienkaufmann Ralf Pete 
Tel.: 03973- 4490858 | Mobil: 0170-2837799

Unsere Kunden 
     sind die beste Werbung

Verkauf Einfamilienhaus 
17309 Pasewalk

Sehr gute Präsentation unserer Im-

mobilie, kompetente, zuverlässige, 

pünktliche Betreuung und Abwick-

lung, absolut empfehlenswert. 

Frau A. Neumann
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Sport – Vereinstätigkeiten – Sonstiges

Landkreis Vorpommern-Greifswald. Zum 10. Mal wird in die-
sem Jahr ehrenamtliches Engagement in unserem Landkreis 
gewürdigt. Landrat Michael Sack ruft dazu auf, Engagierte 
vorzuschlagen, die sich um das Wohl ihrer Mitmenschen und 
den Zusammenhalt in der Gesellschaft kümmern. Die Ehrung 
findet in der vom Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ organi-
sierten Feierstunde am 20. September statt.

10 Jahre Ehrenamtspreis im Landkreis Vorpommern-Greifs-
wald ist nicht nur ein Grund zum Feiern sondern auch ein 
Grund, den Ehrenamtspreis frisch zu gestalten. So gibt es in 
diesem Jahr die Möglichkeit, Vereine und andere ehramtlich 
aktive Institutionen vorzuschlagen. Zusätzlich können Bürge-
rinnen und Bürger im Landkreis für ihr favorisiertes ehrenamt-
liches Engagement abstimmen – das heißt, erstmalig wird ein 
Publikumspreis vergeben.

„Nicht nur die vergangenen zwei Jahre haben einmal mehr ge-
zeigt, welchen Stellenwert ehrenamtliches Engagement für un-
sere Städte, Gemeinden und die Gesellschaft insgesamt hat“, 
betont Landrat Michael Sack. „Gerade in ländlichen Regionen 
machen ehrenamtlich Aktive das Zusammensein lebens- und 
liebenswert, beispielsweise die freiwilligen Feuerwehren, Hei- 
matstuben, Jugendclubs, Sport- und Kulturvereine und viele 
mehr. Das wollen wir würdigen, wertschätzen und für andere 
sichtbar machen – mit dem Ehrenamtspreis des Landkreises.“

Mitmachen ist ganz einfach: Interessierte können das Vor-
schlagsformular auf der Homepage des Landkreises nutzten 
und einen ehrenamtlich Aktiven, eine ehrenamtlich Aktive, 
einen Verein oder eine ehrenamtlich tätige Institution vorschla-
gen, berichten, was der oder diejenige getan hat und warum 

Presseinformation

Ehrenamtspreis 2022: Landrat Michael Sack ruft dazu auf, engagierte Bürgerinnen und 
Bürger vorzuschlagen

dies besonders lobenswert ist. Es können Einzelpersonen und 
Gruppen vorgeschlagen werden.

Das Anmeldeformular sowie die Datenschutzerklärung können 
auf der Internetseite des Landkreises Vorpommern-Greifswald 
unter folgendem Link online aufgerufen und ausgefüllt werden: 
https://www.kreis-vg.de/Landkreis/Ehrenamt/Ehrenamtspreis-/. 
Eine unabhängige Jury wird aus den eingehenden Bewerbun-
gen die Preisträgerinnen und Preisträger auswählen.

Vorschläge können bis zum 31. Juli 2022 eingereicht werden.

Kontaktdaten:
Landkreis Vorpommern-Greifswald Projekt Hauptamt stärkt 
Ehrenamt Jonas Hesse
Feldstraße 85a 17489 Greifswald

E-Mail: ehrenamt@kreis-vg.de Telefon: 03834 8760-1816

Das Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ wurde vom Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft gemeinsam mit 
dem Deutschen Landkreistag im Rahmen des Aktionsbündnis-
ses „Leben auf dem Land“ initiiert. Der Deutsche Landkreistag 
übernimmt die Projektleitung und das Ministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft finanziert das Vorhaben.

Anzeigen

Ein herzliches DANKE an all 
die Gratulanten, besonders Eltern, 
Verwandten, Freunde und Bekannte. 

Mit viel Freude denken wir zurück 
an unsere 

Hochzeit
die herrlichen Blumen, 
tollen Geschenke und vielen Schreiben. 
Ihr habt diesen Tag für uns einzigartig 
gemacht und dafür sagen wir 
nochmals DANKE.

Karina und René Mai 2022

Herzlichen Dank für all die guten
Wünsche, Karten und schönen Geschenke 

zu meiner Konfirmation.
Neele Groth Carmzow, im Juni 2022
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Die ausgefüllten Zettel können im Amt Brüssow oder im Kulturhaus (Briefkasten) abgegeben werden .
Sie können uns gern per Mail (info@kvhs-uckermark.de) oder telefonisch 03984 2551 kontaktieren.
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